Dieter Breuers: Der Werdegang eines Ritters
Bleiben wir aber in der Blütezeit des Rittertums unter den Staufern und sehen wir uns einmal an, was so ein kleines Bürschchen durchmachen musste, um endlich ein Ritter zu werden. Als Kind wohnt der Knirps noch im Frauenhaus der väterlichen Burg, wo man — je nach Stand der eigenen Bildung versucht, ihm Lesen und Schreiben beizubringen und auch wenigstens ein gewisses Maß an Benimm und religiösen Grundkenntnissen. Mit sieben oder acht Jahren jedoch ist die Kindheit zu Ende. Der Vater hat seine Beziehungen spielen lassen und schickt den Knaben jetzt an einen anderen Hof oder auf eine andere Burg, wo er zunächst einmal der Dame des Hauses als Page oder Edelknabe zu dienen hat. Am fremden Hof lernt er unter anderem, „höflich“ zu werden. Bei Hofe macht es sich gut, wenn man ein bisschen zu tanzen versteht, das Schachspielen beherrscht — ja, auch ein wenig von jenem besonderen Französisch kann nicht schaden, denn schließlich kommen die Troubadoure aus Südfrankreich und deren Lieder sollte man schon verstehen können.
Allzu viel Gelehrsamkeit braucht man natürlich nicht. Darauf achtet schon der Burgherr, denn er hat sich schließlich verpflichtet, aus dem Pagen einen Ritter zu machen, aber das hat noch Weile. Zunächst muss er reiten lernen, das ist das Wichtigste, und jagen natürlich. Verweichlichung ist verpönt. Der Page ist zwar noch ein Kind, aber behandelt wird er wie ein Mann. Rund sieben Jahre lang. Mit 14 oder 15 wird er Knappe und für manche ist da schon Endstation, denn Ritter wird man nicht automatisch. Man muss sich zuvor bewähren, und das wiederum etwa sechs bis sieben Jahre lang.
Der Knappe wird nunmehr einem Ritter zugeteilt, dem er zu dienen hat. Er sorgt für dessen Kleidung, wartet ihm beim Festmahl auf, übt mit ihm den ritterlichen Zweikampf und zieht mit ihm in die Schlacht. Bewährt er sich, wird der Ritter, dem er dient, noch einen anderen Ritter suchen, der gleich ihm bezeugen wird, dass der inzwischen etwa zwanzigjährige Knappe adliger Herkunft, christlich getauft und der Aufnahme in den Ritterstand würdig ist. Nun muss nur der geeignete Tag gefunden werden, an dem die „Schwertleite“ vollzogen werden soll. Das kann zum Beispiel ein Reichstag sein oder das Treffen vor einem Kriegszug, wo zuweilen Hunderte von Knappen zu Rittern geschlagen wurden. Ist jedoch kein solcher Termin absehbar, wählt man einen hohen Feiertag, Ostern zum Beispiel, oder den Namenstag eines Heiligen, den die Ritter besonders verehren, den des heiligen Martin etwa oder des heiligen Georg.
Ursprünglich war das Ganze eine höchst weltliche Prozedur, aber zunehmend beteiligte sich die Kirche an der Zeremonie, was allerdings weniger aus religiösen als vielmehr aus politischen Absichten geschah. Rom hatte handfeste Gründe, sich angesichts des ständig schwelenden Streits zwischen Papst und Kaiser der Loyalität der jungen Ritter zu versichern. Ein (auch) kirchlich geweihter Ritter würde sich im Zweifelsfall schwerer tun, bei einem möglichen Konflikt sein gesegnetes Schwert gegen Rom zu zücken oder einem vom Papst gebannten Kaiser die Treue zu halten.
Also verging die Nacht vor der Schwertleite für den Knappen mit Fasten und Beten, einem rituellen Bad und der Beichte. Der uns vertraute „Ritterschlag“ setzte sich übrigens in Deutschland erst sehr spät durch. Noch verlief die feierliche Zeremonie anders: Der Knappe wurde mit Helm und Harnisch ausgerüstet, erhielt Lanze, Sporen und vor allem das eigene Schwert. Jede Übergabe wurde mit ernsten Ermahnungen begleitet. Bei allem, was er tue, solle der junge Ritter die „mâze“ im Auge behalten, eine der ritterlichsten Tugenden überhaupt und besonders wichtig in einem Zeitalter, wo Exzesse aller Art üblich waren: beim Essen und bei Fastenübungen, in der Lust und im Hass. Ebenso gefordert wurde vom Ritter die „staete“, ein schwer zu übersetzendes Wort. Es umfasst Eigenschaften wie Ausdauer und Beharrlichkeit, Zuverlässigkeit und Treue. Letztendlich verlangt man von ihm Keuschheit und Milde, Freigebigkeit gegenüber den Armen und Schutz von Witwen und Waisen. Ein ganzer Tugend-Katalog, und er ist selbstverständlich auch nur pure Theorie, denn die „alten Rittersleut“ waren in ihrer Mehrzahl natürlich ganz anders aber wer ist schon unfehlbar. Immerhin: Die Ritter hatten plötzlich ein Ideal, und viele bemühten sich durchaus, ihr Gelübde zu halten.
(Text aus: Dieter Breuers: Ritter, Mönch und Bauersleut; eine unterhaltsame Geschichte des Mittelalters. Bergisch Gladbach: Gustav Lübbe Verlag 1994. 5. 267—269)
Joachim Bumke: Die Frau im Mittelalter
Das höfische Frauenbild war eine Erfindung der Dichter. Die Vorstellung, dass die adligen Herren zu den Frauen verehrungsvoll aufblickten, weil sie ihnen ihre ritterlichen Fähigkeiten und damit ihr gesellschaftliches Ansehen verdankten, verkehrte das Verhältnis der Geschlechter, wie es in Wirklichkeit bestand, ins Gegenteil. Gelegentlich haben die Dichter im poetischen Spiel und sicherlich zum Ergötzen des Publikums den Schleier der Fiktivität ein wenig gelüftet. so dass man sehen konnte, dass dahinter nichts war als die dichterische Fantasie. Ein Meister solchen Spiels war Walther von der Vogelweide, der in seinem Scheltlied „Lange zu schweigen hatte ich gedacht“ die umworbene ungnädige Dame als sein eigenes Fantasieprodukt entlarvt hat:
„Sie will mich nicht ansehen! Sie, der ich doch solchen Ruhm verschaffte, dass sie jetzt derart hochgemut ist! Sie bedenkt wohl nicht, dass, verstummt mein Lied, auch ihr Ruhm zergeht!“ Der Ruhm der Dame existierte nur im Lied des Dichters; daher musste sie, wenn der sich im vergeblichen Minnedienst verzehren sollte, mit ihm „sterben“: „Ihr Leben ist nur so viel wert wie mein Leben: wenn ich sterbe, dann ist auch sie tot“... Auf andere Weise hat Neidhart die Fiktivität des höfischen Frauenpreises aufgedeckt, indem er seinen Ritter von Riuwental die von ihm umworbenen Bauernmädchen wie höfische Damen besingen ließ: „Ich glaube, niemand auf der Welt hat ein vollkommeneres Mädchen gefunden; nur dass ihr die Füßchen zerkratzt sind.“ Hier wird deutlich, dass der Frauenpreis ein Mittel der dichterischen Technik darstellte, das auch zur Erzielung komischer Effekte eingesetzt werden konnte.
In der höfischen Epik hat es solche Schranken nicht gegeben. Die Frauendarstellung dieser Gattung wirkt vielfach realistischer, weil hier die Hochstilisierung der höfischen Dame öfter mit negativen Motiven verbunden wurde. „Frauen sind eben immer Frauen.“ (Parzival 450,5) Diese tiefsinnige Feststellung war keineswegs als Kompliment gemeint… Eine Frau tut selten das Beste.“ Denselben Gedanken konnte man auch schärfer formulieren: „Ich habe selten eine Frau gesehen, die an Herz und Leib untadlig gewesen wäre, gleich ob es eine Jungfrau oder eine Ehefrau war.“ Wo zwischen guten und schlechten Frauen unterschieden wurde, waren nach dem Urteil einiger Dichter die schlechten meistens in der Mehrzahl: „Es stimmt mich traurig, dass so viele >Frau< genannt werden. Sie haben alle eine hohe Stimme. Aber viele überlassen sich der Falschheit, wenige sind frei von Falsch.“ „Der weise Salomo spricht, dass unter zehn Frauen kaum eine ist, die rein und wirklich beständig ist.“
Nicht selten war in der höfischen Epik von Eva und ihrer verderblichen Rolle beim Sündenfall die Rede und daran ließen sich wenig schmeichelhafte Kommentare über die Frauen im allgemeinen knüpfen, über ihre moralische Schwäche, ihren Ungehorsam und ihre Begehrlichkeit. Gottfried von Straßburg hat Evas Handlungsweise mit dem höfischen Thema der huote, der Bewachung von Frauen, in Zusammenhang gebracht: Es sei sinnlos, Frauen zu überwachen und ihnen Verbote aufzuerlegen, weil sie dadurch nur zur Übertretung aufgereizt würden. Sie lehnten sich gegen jedes Verbot auf, „weil es von ihrer Wesensart herrührt und die Natur es an ihnen bewirkt“. Die höchste Aufgabe für die Frau sei es daher, ihre Natur zu überwinden und moralisch „zum Mann“ zu werden: „Denn wenn eine Frau gegen ihre Wesensart tugendhaft ist und gegen ihre Anlage ihren Ruf, ihr Ansehen und ihre Persönlichkeit freudig bewahrt, dann ist sie nur noch mit Namen eine Frau, ihrer Gesinnung nach aber ein Mann“... Nicht selten wurde im höfischen Epos davon erzählt, dass Frauen benachteiligt, entwürdigt, gequält und geschlagen wurden. Diese Motive standen in einem merkwürdigen Kontrast zu der offiziellen Frauenverherrlichung der Gattung. Aber es scheint so, als hätten die Erzähler diesen Gegensatz gar nicht bemerkt. Wenn es um Erbangelegenheiten ging oder um die Verfügung über persönlichen Besitz, war die Schlechterstellung der Frau ganz normal. Es konnte auch keine Verwunderung erregen, wenn Frauen wie eine Sache behandelt wurden. Ohne männlichen Beistand waren sie den gröbsten Ungerechtigkeiten ausgesetzt. Das musste Cunneware erfahren, die als Schwester des Herzogs Orilus zu den vornehmsten Damen am Artushof gehörte. die aber von dem Truchsessen Keie, dem obersten Hofbeamten, brutal verprügelt wurde, als sie scheinbar gegen ein ihr auferlegtes Verbot verstieß. „Da fasste der Seneschall Keie Frau Cunneware de Lalant an ihrem lockigen Haar. Er wickelte ihre langen schönen Zöpfe um seine Hand und hielt sie wie mit einem Eisenband fest. Mit dem Stock stabte er keinen Eid auf ihren Rücken, sondern ließ ihn herabsausen, bis von dem Stock nichts mehr übrig war: es ging ihr durch das Kleid und durch die Haut.“ Am Artushof fand niemand ein Wort des Tadels für diese Misshandlung, außer dem bäurischen Toren Parzival. Ebenso schutzlos war Enite den Zudringlichkeiten des Grafen Oringles preisgegeben, als Erecs Scheintod sie des männlichen Schutzes beraubte. Der Graf war von Enites Schönheit so geblendet, dass er sie sofort heiraten wollte und dabei alle Rücksichten vergaß. Als Enite sich weigerte, im Angesicht ihres tot daliegenden Mannes zum fröhlichen Hochzeitsmahl Platz zu nehmen, griff er zu Beschimpfung und Gewalt und schlug sie mit der Faust, so dass die Edle heftig blutete. Er sagte: „Ihr esst jetzt, böse Haut!“ Die Kritik aus seiner Umgebung wies der Graf zurück. Ihr Tadel ärgerte ihn. Er sagte heftig: „Ihr Herren, ihr seid wunderlich, dass ihr mich für das tadelt, was ich mit meiner Frau tue. Es steht niemandem zu, Gutes oder Schlechtes darüber zu reden, was ein Mann seiner Frau tut. Sie gehört mir und ich ihr; wie wollt ihr mich daran hindern, mit ihr zu tun, was mir gefällt?“ Damit brachte er sie alle zum Schweigen.
Für die fast unbeschränkte Verfügungsgewalt des Ehemannes über seine Frau bietet die höfische Epik viele Beispiele. Dass der Mann seine Frau verließ, um auf Abenteuer auszuziehen, und dass die Frau manchmal jahrelang auf seine Rückkehr warten musste, war noch harmlos. Der Mann konnte seine Frau auch einschließen und bewachen lassen, er konnte sie öffentlich bloßstellen und erniedrigen, sie mit Verdächtigungen quälen. Der Ehemann konnte seiner Frau auch das Reden verbieten, am wirkungsvollsten gleich mit Androhung der Todesstrafe, wie es der jungen Enite geschah, als kaum die Flitterwochen in Karnant zu Ende waren. Enite musste es auch erdulden, dass ihr Mann sie Knechtsdienste tun ließ und ihre eheliche Gemeinschaft willkürlich aufhob. Dass sie dies alles nicht nur ertrug, sondern auch noch guthieß, zeigte ihre Qualität als Ehefrau. „Was immer mein Gefährte mir antut, ich dulde es von Rechts wegen. Ob er mich zur Frau, zum Knecht oder wozu immer haben will, ich bin ihm in allem untertan.“ Wenn der Ehemann einen Verdacht auf Untreue gegen seine Frau hegte, waren seiner Strafgewalt keine Grenzen gesetzt. Jeschute wurde von ihrem Mann, Herzog Orilus, mit Entbehrungen gequält, bis sie ganz ausgemergelt und zerschunden war und ihr das Kleid in Fetzen vom Leib hing. Als sich nach einem Jahr herausstellte, dass der Verdacht unbegründet gewesen war, musste Orilus zwar zugestehen, dass sein Verhalten falsch war (.‚ich habe unbeherrscht Ihr gegenüber gehandelt“); aber für seine Frau hatte er kein Wort der Entschuldigung oder des Bedauerns. Und auch der Erzähler tadelte nur den Fehler, den Orilus gemacht hatte, nicht aber sein Vorgehen.
Körperliche Züchtigung durch den Ehemann war auch bei anderen Anlässen üblich. Nicht ohne Stolz erzählte Kriemhild davon, wie Siegfried das Hausrecht über sie ausgeübt hat, nachdem sie beim Frauenzank vor dem Münster öffentlich die burgundische Königin beleidigt hatte. „Es hat mich seither sehr gereut, sagte die edle Frau. Er hat mich deshalb auch tüchtig durchgeprügelt.“ Die Frau selber von den Schwächen ihres Geschlechts sprechen zu lassen, war ein besonders wirkungsvolles Darstellungsmittel. „Eine Frau sagt doch leicht etwas, was sie nicht sagen sollte. Wer alles bestrafen wollte, was wir Frauen sagen, der hätte viel zu strafen. Wir Frauen bedürfen doch täglich der Nachsicht wegen törichter Reden, denn was wir sagen, ist oft verletzend, aber doch ohne Arglist, verfänglich, aber ohne Hass: wir können es leider nicht besser.“
(Text aus: Joachim Bumke: Höfische Kultur: Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. © München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1986. 5. 453—454, S. 461—466 [Anmerkungen wurden entfernt.])
 
Walter J. Schröder: Zur Schuldproblematik
Von diesen beiden Sünden (Tod der Mutter und lthers) unterscheidet sich das Frageversäumnis vor allem dadurch, dass es reparabel ist. Alle anderen Sünden Parzivals sind, einmal getan, nicht wieder gut zu machen. Am Gral ist das anders. Hier wird ihm auch nicht, wie vordem, etwas verweigert, was er begehrt, sondern man verlangt etwas von ihm, was er nicht leistet. Aber dies Versäumnis kann er wirklich voll und ganz gut machen, denn die Gelegenheit zur Frage wird ihm ein zweites Mal geboten und da fragt er. Er tilgt die Sünde. Diese Tilgung erfasst nun aber nicht nur die Schuld des Versäumnisses, sondern zugleich alle andere Schuld, auch den Tod der Mutter und lthers. Was immer Parzival auch an Sünden beging: durch die Buße bei Trevrizent und die gestellte Gralsfrage erhält er die Rechtfertigung. Die Frage konnte er erst stellen, als er von Trevrizent über Gottes Heilsveranstaltungen belehrt war. Im Spiegel dieser Belehrungen erscheinen die drei großen Sünden. Sie haben nichts mit irgend einem Sündenregister zu tun, sie lassen sich in keinen Lasterkatalog einordnen, denn sie sind nicht Sünden eines individuellen Menschen. Alle Fragen nach ihrem Gewicht oder nach bewusstem oder unwillentlichem Tun sind irrelevant. Sie sind einander zugeordnet nach dem gleichen Prinzip wie die drei Lehren, die Parzival empfängt. Tod der Mutter; Erbsündigkeit; Mord an lther: Folge der Erbsünde auf der Stufe der „Natur“. Frageversäumnis: Folge der Erbsünde auf der Stufe des „Gesetzes“
Es ist christliche Lehre von Anfang an, dass des Menschen bestes Wollen sündhaft ist, da sein Wille schwach und seine Einsicht getrübt ist von Adam und Eva her. Es kommt wenig darauf an, worin im Einzelnen die „Sünden“ des individuellen Menschen bestehen; der eine hat hier, der andere dort seine besondere Schwäche. In der persönlichen Beichte ist ein bußfertiger Wille, der auf wahrer Einsicht in Gottes Gedanken beruht. In diesem Willen und in dieser Einsicht müssen persönliche Schuld und Erbschuld notwendigerweise zusammenfallen.
(Text aus: W. J. Schröder: Die Soltane-Erzählung in Wolframs Parzival. Heidelberg: Winter 1963. 5. 98 f.)
 
Wolfgang Brauneck: Der Sündenbegriff bei Augustinus (tat. Kirchenvater 354—430)
Die Analyse des Schuldbegriffes in Wolframs Parzival nimmt in der Gesamtdeutung eine so wesentliche Stellung ein, dass es gerechtfertigt erscheint, einen Blick auf die entsprechende Auffassung der zeitgenössischen Moraltheologie zu werfen ... Unter welchen Voraussetzungen sah man den Menschen für seine Handlungen und deren Folgen als schuldig und verantwortlich an? Die Antwort darauf aus der Lehre Augustins war für das Mittelalter weitgehend bestimmend, sie soll dargestellt werden aus dem Text von De libero arbitrio, insbesondere hier Buch 111. Augustinus behandelt an der angegebenen Stelle die unfreiwilligen Sünden, die Sünden wider Willen und wider Wissen; die Fragestellung ist folgende: sind unwissentlich begangene Sünden Sünden mit vollem Gewicht der Verantwortlichkeit? Die Antwort führt bei Augustinus unmittelbar zur Frage der Erbsünde, der Unterscheidung der Erbsünde von anderen Tat-Sünden und der Errettung aus der Sünde. Ursache jeder Sünde ist der Wille. Wenn es nun eine Sündhaftigkeit gibt, die nicht dem eigenen Willen entsprungen ist, die Sünde aus Unwissenheit also, so muss es einen Grund dafür geben, der dem persönlichen Willen gewissermaßen „vorangeht“. Wenn der Mensch von Natur aus nicht gut handeln kann, so muss das ... entweder Naturanlage sein: dann aber wäre es nicht sündhaft, denn der Mensch handelte dann so, wie er seinem Wesen nach handeln müsste, oder aber jener Zustand ist bereits Strafe, die den Menschen vor seinem eigenen Tun trifft. In dieser Umgrenzung befindet sich die menschliche Existenz; der Mensch ist nicht in seinem velle, wohl aber in seinem posse zum Guten unfähig ... Damit ist klargestellt, dass auch die unwissentlich und unwillentlich begangene Sünde tatsächlich auch Sünde ist. Diese Sündhaftigkeit ist Folge der Erbsünde, sie macht den Menschen auch bei gutem Willen zum Sünder ... Merkmale dieser Grundverfassung sind Unwissenheit und Begehrlichkeit als die Folgen der Erbsünde ... Unwissenheit und Unvermögen fallen bei Augustinus zusammen, sie gehören zur gegenwärtigen Verfassung des Menschen, nicht aber zu seinem Wesen vor der Erbsünde. Dieser Zustand aber wird nun nicht nur unter den Aspekt der Schuld gestellt. sondern er ist ebenso „Mahnung zum Fortschritt“. Ansatz hierzu freilich ist die Gnade, ... Diese Gnade kann in keiner Weise verdient werden; Anfang aller Gnade ist für Augustin der Glaube. Der Mensch fängt also an, die Gnade zu haben, wenn er unter einem Anstoß von innen oder außen anfängt, an Gott zu glauben.
Nicht die Unwissenheit, die außerhalb des Willens steht, wird dem Menschen letztlich zur Schuld angerechnet, sondern die Weigerung, diese Unwissenheit zu bekämpfen und aus dem Zustand der Verschuldung sich zu erheben ... Die Problematik in Augustins Heilslehre liegt nun darin, dass diese Aufwärtsbewegung Auftrag und Mahnung auch n alle ist, aus eigener Kraft aber von keinem geleistet werden kann; da alle Menschen aber die Gnade Gottes gleich wenig verdient haben, ist es gerechtfertigt, wenn Gott nur einige von ihnen erwählt
(Text aus: Wolfgang Brauneck: Wolfram von Eschenbach. Parzival. Bamberg: C. C. Buchner 1967. S. 65 ff.)
